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Pflege eines Grundstücks 
 
Niederschrift der 1. Sitzung des Ortsbeirates vom 12.05.2016, TOP 9.3 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,   

in Ihrer Sitzung am 12.05.2016 fragte Herr Hofmann nach der Zuständigkeit für die Erhaltung 
bzw. Reinigung des Grundstückes und des Gehweges am ehemaligen Wasserbehälter in der 
Möserstraße.  

Das Grundstück befindet sich im privaten Eigentum. Zuständig für die Unterhaltung des Grund-
stücks und die Reinigung des Gehweges ist der Eigentümer. Vom Zustand des Grundstückes 
einschließlich der Einzäunung geht keine erkennbare Gefährdung für die Allgemeinheit aus. Für 
ordnungsrechtliche Maßnahmen besteht kein Raum, da ein ordnungsbehördliches Einschreiten 
gegen die Zustände auf einem privaten Grundstück das Vorliegen einer Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung voraussetzen. 

Der Gehweg wurde nach dem Beschluss des Ortsbeirates dreimal kontrolliert. Zu den Kontroll-
zeitpunkten war der Gehweg, unter Berücksichtigung der mit dem Baumbestand einhergehenden 
schnelleren Verschmutzung, nicht stärker verunreinigt als vergleichbare Nachbargrundstücke.   

 
Mit freundlichen Grüßen  

 
Weigel-Greilich 
Bürgermeisterin 
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